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Bürgerhaushalt 2019  - Das Bürgerbeteiligungsverfahren 

Terminleiste Verfahren, Inhalt, Regelungen Bemerkungen 
November / Dezember 2018 
und fortlaufend 

Bürgerinformation zum Beteiligungsverfahren am Bürgerhaushalt 
 Erläuterung von Zielstellung, Verfahren, Inhalt und Regelungen gegenüber den

lokalen Medien in Pressegesprächen und Interviews, 
 Bitte um Veröffentlichung in den Medien und um Begleitung und Unterstützung

des gesamten Verfahrens 

Zielstellungen des Bürgerhaushalts 2019 als gemeinsame Intension aller 
Stadtratsfraktionen und der Verwaltung der Stadt Hoyerswerda 
 Schaffung einer weiteren und breiteren Form der Bürgerbeteiligung in

Hoyerswerda 
 Erhöhung einer „direkten“ Einwirkung auf Gestaltungsprozesse in der Stadt
 Aufgreifen von Bürgerideen in der Stadt

 Bürger für Entscheidungsprozesse mehr interessieren und in die Prozesse
einbeziehen

 Direktere Form Mitgestaltung in der Stadt Hoyerswerda
 Offenerer Dialog zwischen Bürgern, Rat und Verwaltung zu Finanzfragen der

Kommune
 Entgegenwirken der Politikverdrossenheit in Hoyerswerda

Dezember 2018 Bildung und Arbeit der Steuergruppe 
 Für das gesamte Verfahren wird eine Steuergruppe Bürgerhaushalt gebildet.

o Die Steuergruppe besteht aus
 fünf Stadträten (je Fraktion ein Mitglied),
 drei Vertretern der Verwaltung (entsendet durch den

Oberbürgermeister) und
 bis zu drei Vertretern der Öffentlichkeit / Bürgerschaft (z. B. aktive

Mitbürger oder regionale Medienvertreter).

Benennungsverfahren 
 Verwaltung benennt Mitglieder
 Jede Fraktion benennt ein Mitglied
 Vorschläge aus der Verwaltung

und den Fraktionen zu Vertretern
Öffentlichkeit
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o Die Steuergruppe tagt öffentlich und protokolliert die Sitzungen für den
Stadtrat.

 Der Steuergruppe obliegt die Steuerung, Dokumentierung und
Überwachung des gesamten Prozesses, insbesondere

o die Bewertung der Vorschläge,
o die Zusammenstellung der Vorschlagsliste für die Abstimmung durch die

Bürger,

o die Erstellung des Abschlussvorschlags für die Entscheidung über die
Mittel des Bürgerhaushalts 2019 durch den Stadtrat,

o die jeweilige Öffentlichkeitsarbeit,

o die Evaluation des Bürgerhaushalts 2019 mit einem Abschlussbericht.

Tagungsregularien Steuergruppe 
 Ohne Ladungsfrist, per

gemeinsamen Konsens der
Mitglieder

 Ort ist Sitzungssaal erbeten
 Protokollierung sichert

dankenswerter Weise der
Sitzungsdienst der Verwaltung ab.

18. Dezember 2018 Beschluss der Zusammensetzung Steuergruppe und Kriterienkatalog 
 Fraktionen melden ihren jeweiligen Vertreter (plus Stellvertreter)
 Verwaltung meldet ihre drei Vertreter (plus Stellvertreter)
 Bewerber aus Vertretern der Öffentlichkeit

Besetzungsvorschlag wird im 
Anschluss an den Ältestenrat am 06. 
Dezember 2018 für den Stadtrat 
vorgeschlagen (Fraktionsvorsitzende 
und Oberbürgermeister) 

28. November 2018 bis
11. Januar 2019

Vorschläge für Bürgerhaushalt 
 Jeder Bürger der Stadt Hoyerswerda über ab 18 Jahre kann einen Vorschlag oder

mehrere Vorschläge zur Verwendung der Mittel machen.
 Jeder Vorschlag ist auf einem dafür vorbereiteten persönlichen Formular zu

notieren und zu begründen.

 Der Vorschlag kann persönlich, postalisch oder per Mail zum Bürgerbüro der
Stadtverwaltung zur „Steuergruppe Bürgerhaushalt“ gesendet werden.

 Bitte an lokale Medien zur Veröffentlichung des Vorschlagsformulars.

Erster Schritt – Direkte 
Bürgerbeteiligung 

Formular „Bürgerhaushalt 2019“ 
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Besonderheit für die Ortsteile 
 Die Ortsteile betreffende Vorschläge (gleiche Altersregelung und gleiche Anzahl

möglich) sind in der jeweiligen Ortsteilverwaltung abzugeben. 
 Sie werden durch den jeweiligen Ortschaftsrat (bei Bereitschaft) bewertet und

danach vollständig ins Bürgerbüro „Steuergruppe Bürgerhaushalt“ gesendet 
 Danach durchlaufen sie mit allen anderen Vorschlägen das reguläre Verfahren.

Sonderregelung Ortsteile 

14. Januar bis 25. Januar
2019 

Rechtliche Prüfung, Zuständigkeit Hoyerswerda, Realisierbarkeit 
 Alle Vorschläge werden im Bürgeramt auf

o die Richtigkeit der Beteiligung (Bürger von Hoyerswerda) überprüft und
o mit dem Votum vollständig der Steuergruppe übergeben.

28. Januar 2019 Steuergruppe bewertet Vorschläge und Überprüfung 
 Die Steuergruppe bewertet alle zulässigen Vorschläge nach einem vorgegeben

Kriterienkatalog. 
 Alle positiv beschiedenen Vorschläge werden in einer Gesamtvorschlagsliste

zusammengestellt. 

 Die Gesamtvorschlagsliste wird vom Stadtrat bestätigt.

Kriterien regelt Steuergruppe, u.a.: 
 Nutzen für viele Menschen
 Realisierbarkeit
 Bezahlbarkeit
 Keine Vereinszuschüsse
 Keine Betriebskostenzuschüsse
 Möglichst keine Folgekosten

29. Januar 2019 Beschlussfassung Gesamtvorschlagsliste 
 Der Stadtrat beschließt auf seiner Sitzung als zweiten Schritt des Bürgerhaushalts

die Gesamtvorschlagsliste. 
 Veröffentlichen der Gesamtvorschlagsliste wiederum lokale Medien und Web-Seite

01. bis 20. Februar 2019 Abstimmung der Bürger über Vorschläge 
 Zu der Vorschlagsliste können alle Bürger der Stadt Hoyerswerda ihr Votum auf

gleichen Wege wie bei einem einzelnen Vorschlag abgeben. 
 Jeder Bürger hat drei Stimmen, die er frei vergeben kann, 3:0 oder 2:1 oder 1:1:1.

Zweiter Schritt – Direkte 
Bürgerbeteiligung 

Beratungen Steuergruppe:
17. Januar 2019,
24. Januar 2019,
25. Januar 2019

NEU:

NEU:
26. Februar 2019

NEU:

04. bis 22. März 2019
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20. bis 22. Februar 2019 Steuergruppe erstellt Abschlussliste 
 Die Steuergruppe stellt anhand der Voten eine Ranking-Liste zusammen, die den

kalkulierten Rahmen des Bürgerhaushalts 2019 nicht überschreitet.
 Das ist der Vorschlag des Bürgerhaushalts 2019.
 Die Steuergruppe übergibt diesen Bürgerhaushalt-Vorschlag an die Verwaltung

der Stadt Hoyerswerda und alle Stadträte.

26. Februar 2019 Beschlussfassung des Bürgerhaushalts 2019 
 Der Stadtrat entscheidet auf der Sitzung über die von der Steuergruppe erstellte

Abschlussliste.
 Die Stadt Hoyerswerda startet ab diesem Tag mit dem Bürgerhaushalt 2019 als

Bestandteil des Gesamthaushalts der Stadt Hoyerswerda.

Umsetzung der Mittel des Bürgerhaushalts, Begleitung durch Steuergruppe 
 Die beschlossenen Mittel werden aus dem Sachkonto „Bürgerhaushalt“ den

entsprechenden Sachkonten des allgemeinen Haushalts Hoyerswerda 2019.
 Die Verwaltung veranlasst nach den allgemeinen rechtlichen Regeln das Auslösen

der Aufträge bis zu deren Abrechnung.
 Der Abschluss jeder einzelnen Maßnahme wird der Öffentlichkeit und der

Steuergruppe umgehend mitgeteilt.
 Die Bürger begleiten diesen Prozess der Umsetzung.
 Die Steuergruppe berichtet im Rahmen der Sitzungen des Stadtrates.

Dritter Schritt – Direkte 
Bürgerbeteiligung durch 
Reflexionen etc. 

Dezember 2019 Evaluation des Bürgerhaushalts 2019 und Vorbereitung für 2020 
 Nach Gesamtabschluss werden mittels Fragebögen, Interviews und persönlichen

Wortmeldungen
o an die Bürgerschaft, die beteiligte Verwaltung und die Steuergruppe selbst
o das Gesamtverfahren und die Ergebnisse des Bürgerhaushalts 2019

bewertet und daraus ein Vorschlag für das Jahr 2020 erstellt.
 Der Stadtrat verständigt sich zum Abschlussbericht der Steuergruppe.

NEU:

NEU:

30. April 2019

März bis Dezember 2019 

NEU:

Mai bis Dezember 2019

25. März bis 03. April 2019




